
 

 

1. 

- Bei jedem verstorbenen Mitglied verschickt die Mitgliederbetreuung eine 

Beileidskarte an die Hinterbliebenen.  

- Bei verstorbenen Fans ohne Mitgliedschaft verschickt die Abteilung 

Fanbetreuung Beileidskarten an die Hinterbliebenen, wenn ihnen der 

verstorbene Fan bekannt war, bzw. der Wunsch an die Abteilung 

herangetragen wurde und ein Nachweis des Ablebens vorliegt.* 

2. 

- Auf der Mitgliederversammlung des Vereins wird allen verstorbenen 

Mitgliedern der Dekade mit einer Schweigeminute gedacht. 

- Die Mitgliedsnummer von Verstorbenen wird nicht wieder neu vergeben. 

- Bei einem Heimspiel am Ende des Jahres (rund um Totensonntag) findet eine 

Gedenkminute für alle verstorbenen Personen rund um den Verein statt.  

- Abweichend davon kann das Präsidium in Abstimmung mit dem Ehrenrat für 

verdienstvolle Persönlichkeiten im und um den Verein auch über andere 

Beileidsbekundungen entscheiden. 

 

3. 

- Der Verein richtet eine Erinnerungsecke am Stadion ein, die für Jedermann zu 

jeder Zeit erreichbar ist. 

4. 

Weitere Unterstützung ist in besonderen Fällen und auf Wunsch der 

Angehörigen möglich: 

- Auslegen von Kondolenzlisten/ -büchern bei Heimspielen durch die 

Fanbetreuung. 

- Teilnahme von Vereinsvertretern (Fanbetreuung) an der Trauerfeier 
 



       *=   Da es sich bei Name und Adressinformationen der Hinterbliebenen um  

            personenbezogene Daten handelt, müssen wir die Datenschutzgesetze  

            (DSGVO und BDSG) beachten. Aus diesem Grund dürfen wir Beileidskarten an  

            die Hinterbliebenen nur dann versenden, wenn wir  

o die Adressinformationen aus öffentlichen Traueranzeigen erhalten 

haben, 

o die Adressinformationen von den Hinterbliebenen direkt erhalten 

haben, 

o die Adressinformationen von Dritten erhalten und wir uns zuvor 

vergewissert haben, dass der Dritte uns die Daten mit Erlaubnis der 

Hinterbliebenen weitergegeben hat. Liegt uns in solchen Fällen keine 

Erlaubnis der Hinterbliebenen vor, übergeben wir die Beileidskarte an 

den Dritten zur Weitergabe an die Hinterbliebenen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


